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Nein. Das ist einfach eine Sache, die der Schulleiter der Schule regelt, an der die Nachprüfung
stattfindet; wenn du nicht da bist, bist du nicht da, auch wenn du aus Krankheitsgründen
dienstunfähig, im Gefängnis oder tot wärest, würden die Nachprüfungen stattfinden.
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